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HINWEISE FUER STUDIENANFAENGER ! 
  

Mit den nachfolgenden Hinweisen wird versucht, 
noch einmal mit der notwendigen und möglichen 
Deutlichkeit auf die wichtigsten Fragen der 
Studienanfänger einzugehen. Diese Hinweise be- 
zichen sich auf das Reformvorhaben der ein- 
phasigen, integrierten Lehrerausbildung und 
die nit einem solchen Reformvorhaben verbun- 
denen neuen Regelungen einerseits und die 

offengebliebenen Probleme andererseits. Die 
vielfältigen Fragen im Rahmen der Studien- 
beratung haben noch einmal schonungslos offen- 
gelegt, daß wichtige rechtliche bzw. gesetz- 

liche Regelungen durch das Nieders. Kultus- 

ministerium noch ausstehen. Die Universität 
muß mit ihren Organen und Gremien diese Re- 

gelungen noch im Laufe des Sommersemesters 
bzw. im Laufe dieses Jahres erzwingen. 

Zur Rahmenordnung für Lehramtsstudiengänge 
Die Rahmenordnung für Lehramtsstudiengänge 

ist in der derzeitigen Form noch keine ver- 
bindliche Regelung für alle Studiengänge 
im Rahmen der Lehrerausbildung. Sie ist Er- 
gebnis und Zusammenfassung der perspekti- 
vischen Arbeit der Planungskommission Lehrer- 
ausbildung und des Gründungsausschusses. Der 
jetzt vorliegende und ‚im Studienführer ab- 
gedruckte 2. Überarbeitete Entwurf ist auf- 

grund einer umfancreichen Diskussion im Grün- 
dungsausschuß und in der Folge einer aus- 

führlichen Aussprache mit dem zuständigen 

Referenten im Kultusministerium abgefaßt worden. 

Die weitere Beratung obliegt der in der Grund- 
ordrung der Universität Oldenburg vorgesehenen 
gemeinsamen Kommission für Lehrerausbildung 
und dem Senat. Die gemeinsame Kommission für 

Mitarbeiter des Zentrums für pädagogische Be- 
rufspraxis (Verfügungsgebäude, 3. Stock) stechen 

im Rahmen ihrer Arbeit für die Studienberatun 
zur Verfügung. Hierfür sind vor allem die Zeiten 

Montag + Dienstag, 14.00 bis 16.00 Uhr vorgesehen. 
  

Lehrerausbildung wird in Kürze eingesetzt 

werden und die entsprechenden Beratungen auf- 
nehmen. Die vorliegende Fassung ist gewisser- 
maßen als derzeitiger Konsenz zwischen alle ı 

beteiligten Institutionen aufzufassen. Str: .tigq 

sind zwischen Universität und Kultusministerim 

sind aufgrund der auf Bundesebene derzeit ver- 
handelten Neuregelungen der Lehrerbesoldung 

die Konsecuenzen [für üie Länge der Studien- 
gänge im Rahmen der Lehrerausbildung. Während 
die Universität auf dem Konzept des einheit- 
lichen Lehramts besteht, sieht sich das Kultus- 
ministerium au _ "rund der anstehenden bundespo- 

litischen Rcaelungen veranlaßt, zwei unterschied- 

liche Lehränter auch im Rahmen des Modellversuchs 
an der Universität Oldenburg vorzusehen. D.h. 

cas Lehramt wird an der Universität Olderburg 
im Rahmen des Modellversuchs in einem Ausbil- 

dungsgang von insgesamt 5 Jahren, das erweiterte 

Lehramt in einem Ausbiidungsgang von insgesamt 

6 Jahren zu erwerben sein. (Vgl. hierzu auch den 

in diesem Uni-Info abgedruckten Pressebericht 

über die letzte Sitzung der Kultusminister- 

konferenz!). Studienordnungen, die sich an die 
Rahmenordnung für Lehramtsstudiengänge anlehnen 

müssen, gibt es für die einzelnen Studienschwer- 
punkte derzeit noch nicht. (Anmerkung: Fin Mangel, 
auf den man auch an vielen alten Universitäten 
und Hochschulen trifft).   

Entscheidung 
Eine Entscheidung für eine der nachfolgenden 

Schulstufen ist mit der Immatrikulation nicht ge- 
fallen. Man kann aufgrund des derzeitigen Stan- 
des der besoldungspolitischen Diskussion davon 
ausgehen, daß die Ausbildung für den Lehrer in der 

  

- Primarstufe und Sekundarstufe I (Klassenstufen 
1 - 10) insgesamt 5 Jahre und für 

- den Sekundarbereich II (Klassenstufen 11 - 13) 
insgesamt 6 Jahre betragen wird. 

Eine Entscheidung für eine Schulstufe und die 
damit zusammenhängende Qualität und Länge 
der Ausbildung und den entsprechenden Konse- 

quenzen für die Besoldung der Absolventen wird 
voraussichtlich mit der Rückmeldung zum 4. Se- 
mester von jedem Studenten gefordert werden 

Rahmenprüfungsordnung nach nicht verbindlich 
Bei der "Rahmenprüfungsordnung für Lehramts- 

s+-udiengänge" handelt es sich in der vorliegenden 
rm Tedıgtich um einen ersten Entwurf (wie im 

Studienführer auch ausdrücklich betont!). Dieser 
Entwurf wurde von einer Arbeitsgruppe der Planungs- 
kommission Lehrerausbildung entwickelt. Er wurde 
in den Studienführer aufgenommen, um in Anlehnung 
an die Rahmenordnung für Lehramtsstudiengänge 

alternative Regelungen für eine Prüfungsordnung 
aufzuweisen, die von den herkömmlichen Formen 
der ersten und zweiten Staatsprüfung abweichen. 
Der vorliegende Entwurf hat keinerlei Verbind- 

lichkeit. Zum einen muß er erst in den Gremien 

der Universität ausführlich beraten werden, zum 
anderen ist die Abschlußprüfung für Lehramts- 

studiengänge eine Staatsprüfung für die vom 

Kultusmirister die Prüfungsoränung erlassen wird. 
Mit Sicherheit ist davon auszugehen, daß der Ent- 
wurf sowohl in den Beratungen im Rahmen der Gre- 
mien der Universität wie durch das Kultusministerium 

Veränderungen erfahren wird. 

  

In diesem Zusammenhang muß darauf hingewiesen 

werden, daß noch keine endgültigen formalen Re- 
gelungen für den Nachweis von erbrachten 

Stxlienleistungen geschaffen worden sind. Ein 
neues Studienrbiuch oder eine vergleichbare for- 

male Regelung wird voraussichtlich zum Semester- 

ence vorliegen. Die Beratungen werden in Kürze 

aufgenomren. 

Entscheidungs-, Wechselsöglichkeit Diplom/ Lehrfach 

In den Planungen des Gründungsausschusscs ist mit Nachdruck 
immer wieder betont worden, daß bis einschließlich 
3. Semester für alle Studienanfänger ein Wechsel 
im Hinbiick auf das Berufsziel (Lehramt zum Diplom 
und umgekehrt) und im Hinblick auf die fachlichen 
Schwerpunkte im Rahmen der Lehrerausbildung möglich 

sein muß. Diese Wechselmöglichkeit wird in allen 

Planungen betont und hat die Funktion, den Studien- 
anfängern die Möglichkeit einer Korrektur ihrer 
Studienfachwahl und ihrer Berufswahl aufgrund um- 
fangreicherer Informationen und entsprechender 
Erfahrungen an der Universität zu geben. Entspre- 

chende Möglichkeiten bestehen auch an anderen Uni- 
versitäten für Studienanfänger. 

  

Eine rechtliche Absicherung dieses Wechselverfah- 
rens gibt es für die Universität Oldenburg derzeit 
nicht. Die Möglichkeiten einer rechtlichen Absiche- '



  

zung sind aufgrund des fachgebundenen Zulassungsver- 
fahrens und der entsprechenden Einschreibung zumin- 
destens eingeengt, Trotzdem muß davon ausgegangen 
werden, daß spätostens bis zur Rückmeldung zum WS 
1974/75 entsprechende rechtliche Regelungen gefun- 
den werden, 

Für alle Studienanfänger, die ihren Studienplatz 
über die Zulassungsprüfung fachgebunden erworben 
haben, gelten Einschränkungen. Für diese Studien- 
anfänger ist zwar ein Wechsel des zweiten fachli- 
chen Schwerpunktes im Rahmen der für die Fächer- 
kombination geltenden Empfehlungen denkbar. Ein 
Wechsel aus dem Fach, für das die Zulassung erwor- 
ben wurde, ist jedoch nur Über eine Ergänzungsprü- 
fung möglich. (Ergänzungsprüfungen werden derzeit 
nur in Göttingen durchgeführt!) 

.. . . 

Für die "Fächerkombination" gelten die alten Empfeh- 
lungen aus dem Uni-In£fo vom Dezember 1973. Dieses 
Info ist Ihnen mit der Bewerbung zugegangen 

(Exemplare sind noch im Zentrum für pädagogische 
Berufspraxis, Raum 305, zu erhalten). Diese Empfeh- 
lungen sind mit dem zuständigen Referenten im 
Kultusministerium abgesprochen, In diesem Zusammen- 
hang muß auch darauf hingewiesen werden, daß die 
Verbindung von zwei Schwerpunkten innerhalb des 
als "fachlichem Schwerpunkt" ausgewiesenen Be- 
reichs "Gesellschaftslehre” nicht möglich ist 
(also nicht eine Verbindung von Geschichte und 

Geographie eine derartige Verbindung wird nach 
Auskunft des Kultusministeriums nicht im Sinne 
der für die Prüfung relevanten zwei fachlichen 
Schwerpunkte anerkannt). 

Weitere zukünftige Studienfächer 
Im Rahmen der Ausbauplanung der Universıtät sind 
foigende weitere Wahlmöglichkeiten im Rahmen der 
Lehrerausbildung zum WS 1974/75 vorgesehen: 

- sonderpädagogische Fachrichtung: 
Lernbehinderten-/Verhaltensgestörtenpädagogik 

- Wirtschaftslehre mit dem Stufenschwerpunkt 
Sekundarstufe II (kaufm. Berufsschulen) 

= Russisch 

Diese Schwerpunkte sind vom Kultusministerium 
grundsätzlich akzeptiert worden. 

Voraussetzung für eine Genehmigung ist, daß für 
diese Schwerpunkte von der Universität entspre- 
chend konkrete Planungen vorgelegt wurden und 
die erforderlichen Hochschullehrerstellen zum 
WS 1974/75 besetzt sind. 

Aufgrund des besonderen Bedarfs an Lehrkräften 

für diese Schwerpunkte in der Region ist davon 
auszugehen,daß auch Studenten, die im SS 1974 
ihr Studium im Rahmen der einphasigen Lehrer- 
ausbildung an der Universität Oldenburg aufge- 
nommen wurden, die Wahl dieser Schwerpunkte 

ermöglicht werden kann (vorbehaltlich der 
grur ‚sätzlichen Regelung des Problems des Fä- 
cherwechsels im 1. Studienabschnitt/vgl. 4.). 

Wahlmöglichkeiten für Zweit- 
semester 
Studenten, die ihr Studium im WS 1973/74 an 

der Universität in Oldenburg aufgenommen haben, 
konnten mit der Rückmeldung wählen zwischen den 
auslaufenden Studiengängen mit dem Ziel des 

Lehramts an Grund- und Hauptschulen und den neu- 
en Studiengängen im Rahmen der einphasigen, in- 

tegrierten Ausbildung. Für sie gilt ebenso   

wie für alle Wechsler (Studenten, die bereits 
vor dem WS 19 ihr Studium an der damali- 
gen Pädagogischen Hochschule Niedersachsen, 
Abt. Oldenburg, begonnen hatten und denen im 
Verfahren für die Zulassung ein Studienplatz 
an der Univorsität Oldenburg zur Verfügung ge- 
stellt wurde), daß sle im WS 1974/75 in die 
sogenannten auslaufenden Studiengänge zurück- 
kehren können (Orientierungssemester). Das 
Zurückwechseln in die auslaufenden Studien- 
gänge wird spätestens mit der Rückmeldung zum 
WS erfaßt werden. 

Im Zusammenhang mit der Wahl zwischen auslau- 
fenden zweiphasigen Studiengängen und den neı- 
en einphasigen Studiengängen wird immer wieder 
auf die besoldungswirksame Möglichkeit der so- 
genannten "Realschullehrerkurse" hingewiesen, 
Hierbei muß zum estens angemerkt werden, daß 
im Zuge der allgemeinen Verschärfung der Zu- 
lassungsbedingungen und der derzeit laufenden 
besoldungspolitischen Entwicklung auf Bundesebe- 
ne zumindest die Durchführung vergleichbarer Wei- 
terb.ldungsmöglichkeiten ab 1977 nicht unbedingt 
gesichert erscheint (vgl. Presscausschnitt in die- 
sem Uni-Info, indem auf die Tendenz zur grund- 
sätzlichen Kurzausbildung für Lehrer im Sekun- 
darbereich I hingesteuert wird). 

Nicht zuviel belegen 
Studenten sollten in der Regel nicht mehr als 
12 Std. pro Woche belegen. Von diesen 
Wochenstunden sollten 4 - 8 auf die Mitar- 
beit in einem Projekt und projektorientierten 

Kursen und 4 - 8 auf die Mitarbeit in weiteren 
Kursen entfallen. 

Diese Rahmenempfehlung könnte man in folgender 
Weise ergänzen: Neben der Mitarbeit in einem 
Projekt (Plenum/Arbeitsvorhaben) sollten zwei 
projektorientierte Kurse belegt werden. Darüber 
hinaus könnten die Studenten die Möglichkeit 
wahrnehmen, Kurse im erziehungs- und gesell- 

schaftswissenschaftlichen Bereich zu belegen 

oder über Kurse ihren zweiten fachlichen Schwer- 
punkt abzudecken (je nach Schwerpunkt des ge- 
wählten Projektes!). 

Orsanisation der Praxisanteile 
Für die Sicherung der Erkundungen, die als be- 

rufspraktische Anteile im Rahmen der einphasigen 
Lehrerausbildung im ersten Studienabschnitt 
vorgeschrieben sind (vgl. Studienführer S, 
162), sind vor allem die Projekte zuständig. 

Allgemeine Empfehlungen zur Einlagerung und 
Gestaltung sind im Zentrum für pädagogische 
Berufspraxis zu erhalten. In diesem Zu- 
sammenhang ist besonders auf den Zeitraum 
vom 1.9.74 bis 12.10.74 hinzuweisen, der für 
zusammenhängende Erkundungsphasen vorgesehen 
ist. Die Mitarbeiter im Zentrum für päda- 
gogische Berufspraxis sind bereit, die ein- 
zelnen Projekte - soweit es in ihren Möglich- 
keiten steht - diesbezüglich jederzeit zu unter- 
stützen und zu beraten. 

Über Möglichkeiten für Studenten und Hochschul- 
lehrer Unkosten, die im Rahmen von Erkundungen 

entstehen, (Fahrtkosten etc.) wird spätestens 
Mitte Mai gesondert informiert werden. Zweck- 
gebundene Mittel (bezogen auf Beteiligte im 

Modellversuch einphasige Lehrerausbildung) 

stehen zur Verfügung. Die Einzelheiten werden 

derzeit in Zusammenarbeit mit dem Kanzler 
und dem Kultusministerium geklärt. Detlev Spindler 
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Saatliche mit Namen gezeichneten 
Beiträge geben die persönliche Mei- 
nung des Verfassers wieder.   

Kultusminister über Lehrerbesoldung einig 
Für Grundstufen- und Mittelstufenlehrer einheitlich sechs Semester und Gehaltstarif A 13 

re am U Von unserem Redaktionsmitglied Jutta Roitsch. we 

BONN, 26. April. Die Kultusminister 
der Länder haben sich am Freitag in 
Bonn auf eine einheitliche Ausbildung 

‘tusminister ab. 
Mit diesen Beschluß schloß sich die 

‚KMK nach langwierigen Verhandlungen   

dem Vorschlag der „Zwölferkommis- 
sion“ an. Diese Kommission aus Ver- 
tretern der Innen-, Finanz- und Kultus- 
ministerien der Länder hat, wie berich- 
tet, der Ende Mai tagenden Minister- 

tenkonferenz eine 

a BE 

len und kürzer auszubilden, ebenso 
„| eine ‚Absage erteilt ‘wie den Besol- |' zur 

dungsplänen des Bundes, Lehrer .: i 
rennt nach Hauptschule, Realschule und | 
ENCANEANNES MNLNN FOREN UERARAN: DEREN, 

Die Kultusminister räumten ein, daß 
ihr Beschluß unter diesem Druck zu- 

überzeugenden 
promiß“ (Saarlands CDU-Kultuaminl- 
ster Werner Scherer), mit dem es gelin-. |,   

Ludwig von Frieleburg) und eine Ber von 
soldung, die ‘den „Grundstufenlehrer 

nicht welter abhängt“ (Joist Grolle und 
Günter Apel für. Niedersachsen und 
     ar en ps Be        

 


